
NEUANMELDUNG
folgende Unterlagen müssen bei der Zulassungsstelle vorgelegt werden:

- Typenschein oder Einzelgenehmigung

-  Kaufvertrag 
 bei Gebrauchtfahrzeugen

-  Rechnung über den Ankauf 
 bei Neufahrzeugen

-  NOVA-Bestätigung 
 bei Neufahrzeugen und Fahrzeugimporten

-  Gutachten im Original 
 gültiges Pickerl-Gutachten – § 57a KFG Überprüfung

-  Meldezettel 
 kann bei der Zulassungsstelle ausgedruckt werden

 Bei Firmen der Firmenbuchauszug oder Gewerbeschein

-  Vollmacht Besitzerin bzw. Zeichnungsberechtigten 
 wenn diese/dieser nicht selbst anmeldet

-  Versicherungsbestätigung (VB) 
 anzufordern bei Versicherungsmakler Winter

-  Benützungsüberlassung 
 bei Leasingfahrzeugen

ABMELDUNG
folgende Unterlagen müssen bei der Zulassungsstelle vorgelegt werden:

-  Typenschein (e) 
 bei Wechselkennzeichen für alle Fahrzeuge

-  Zulassungsschein (e) 
 bei Wechselkennzeichen für alle Fahrzeuge

-  Vollmacht Besitzerin bzw. Zeichnungsberechtigten 
 wenn diese/dieser nicht selbst anmeldet

-  Kennzeichen


